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 Vollzug des Eisenbahnkreuzungsgesetzes (EKrG); 

- Umsatzsteuer bei Maßnahmen nach §§ 3, 13 EKrG 

Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 13/2013 

 

Schreiben des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg vom 09.07.1993; gleiches 

Aktenzeichen 

 

Anlagen 

Schreiben des BMVBS vom 02.05.2013 

Schreiben des BMF vom 01.02.2013 mit Anlagen 

 

 

 

Mit dem Bezugsschreiben des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg wurde die 

im ARS 10/1993 des Bundes geregelte Behandlung der Umsatzsteuer im Zusam-

menhang mit Maßnahmen nach §§ 3, 13 EKrG bekanntgegeben. Danach hatte sich 

das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) der Auffas-

sung des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) angeschlossen, dass das soge-

nannte Staatsdrittel, das der Bund/Land nach § 13 EKrG übernimmt, als umsatzsteu-

erpflichtiges Entgelt für Leistungen zu werten ist.  

 

Da sich durch das Urteil des Bundesfinanzhofes (vom 16.12.2012, Az.: V R 16/10) die 

Rechtsprechung insoweit geändert hat, hat des BMF mit Schreiben vom 01.02.2013 
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(siehe Anlage 1) bestimmt, dass es sich bei dem Staatsdrittel um einen nicht steuer-

baren echten Zuschuss handelt.  

 

Um Beachtung der Auswirkungen der geänderten Rechtsprechung wird gebeten. Die 

Hinweise des Rundschreibens ARS 13/2013 (veröffentlicht im VkBl. 2013 S. 563) und 

des BMF sind zu berücksichtigen. 

 

Das ARS 10/1993 wird aufgehoben. Hinweise zur Umsatzsteuer im Zusammenhang 

mit Maßnahmen nach §§ 3, 13 EKrG in weiteren Schreiben des BMVBS, die im Wi-

derspruch zu der neuen Rechtsprechung stehen, verlieren hiermit ihre Gültigkeit.  

 

 

gez. Hipp


















